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4. EDV-Forum für 
Gesundheitsämter

„eÖGD 2.010 – die Zukunft
hat begonnen“ – unter die-
ser Überschrift findet am
10. und 11. März 2010 im
Haus der Ärzteschaft in
Düsseldorf das 4. EDV-
Forum für Gesundheitsäm-
ter statt. Veranstalter sind
die Nordrheinische Akade-
mie für ärztliche Fort- und
Weiterbildung und die Aka-
demie für öffentliches Ge-
sundheitswesen in Düssel-
dorf. Kooperationspartner
ist das Gesundheitsamt des
Rhein-Kreises Neuss. Das
alle vier Jahre stattfinden-
de EDV-Forum richtet sich
insbesondere an EDV-inter-
essierte Mitarbeiter aus Ge-
sundheitsämtern sowie an
Entscheidungsträger und
Verantwortliche aus dem
Öffentlichen Gesundheits-
dienst (ÖGD) bzw. Public
Health-Bereich.
In 35 Beiträgen werden
 Internet-Dienstleistungen
und Software-Applikatio-
nen für den Öffentlichen
Gesundheitsdienst und die
Gesundheitsämter vorge-
stellt, wie zum Beispiel In-
fektions- und Hygienesoft-
ware oder Betriebliches Ge-
sundheits- und Personal-
management im Intranet.
Das Programm steht im
 Internet unter
www.forum.oegd.de. 
Weitere Auskünfte und
 Anmeldung: Andrea Ebels, 
Tel.: 02 11/43 02-13 03, 
E-Mail: andrea.ebels@
aekno.de. 

Berufspolitisches 
Sorgentelefon

Der Hartmannbund-Landes-
verband Nordrhein bietet
Ärztinnen und Ärzten ein be-
rufspolitisches Sorgentele-
fon an. Die Vorsitzende,
Frau Haus, ist in ihrer Praxis
telefonisch unter 02 21/
40 20 14 oder per Fax 02 21/
40 57 69 zu erreichen. Die
private Faxnummer lautet
02 21/9 40 34 16. E-Mail:
HPHaus1@aol.com. HB

ÄkNo

Indikationsstellung beim Röntgen auf Überweisung

Die Röntgenverordnung (RöV)
von 2001 verlangt, dass vor der
Untersuchung mit ionisierender
Strahlung der durchführende Arzt
die „rechtfertigende Indikation“
stellt. Das bedeutet, dass der dia-
gnostische oder therapeutische
Nutzen der Untersuchung ein-
schließlich des unmittelbaren ge-
sundheitlichen Nutzens für den
Einzelnen abzuwägen ist gegen-
über der von der Strahlenexpositi-
on möglicherweise verursachten
Schädigung. Erst nach dieser Ab-
wägung und der Bejahung eines
hinreichenden Nutzens ist es zu-
lässig, eine Röntgenuntersuchung
oder Strahlentherapie durchzu-
führen.

Wird der Patient zur Röntgen-
untersuchung überwiesen, hat
auch in diesem Fall stets der
durchführende Arzt die Indikati-
on zu stellen – unabhängig davon,
ob der überweisende Arzt über ei-
ne entsprechende Fachkunde ver-
fügt. Neben der Möglichkeit der
eigenen Erhebung einer Anamne-
se und eines körperlichen Befun-
des wird sich der durchführende

Arzt an den Angaben des überwei-
senden Kollegen orientieren, zu-
mal ältere oder aufgeregte Patien-
ten oft nur unvollständige Anga-
ben machen können. 

Hierbei wird immer wieder be-
mängelt, dass auf dem Überwei-
sungsschein nur das Organ, das
geröntgt werden soll, dokumen-
tiert wird.

Gemäß § 11 Absatz 1 der Berufs-
ordnung der Ärztekammer Nord-
rhein verpflichtet sich der Arzt mit
Übernahme der Behandlung zu
einer gewissenhaften Versorgung
des Patienten mit geeigneten Un-
tersuchungs- und Behandlungs-
methoden. Dabei hat er berufs-
spezifische Sorgfaltspflichten ein-
zuhalten. Dazu gehört auch, den
zur Behandlung hinzugezogenen
Kollegen mit Informationen zu
versorgen. Auch § 24 Abs. 6 des
 BMV-Ä (Bundesmantelvertrag-Ärz-
te) schreibt vor, dass dem auf
Überweisung tätig werdende Ver-
tragsarzt über alle bisher erhobe-
nen Befunde und/oder getroffenen
Behandlungsmaßnahmen Kennt-
nis zu geben ist, soweit dies für die

Durchführung der Überweisung
erforderlich ist. Dazu gehört ne-
ben der Weitergabe aller relevan-
ten In formationen auch eine dezi-
dierte Fragestellung. Gerade bei
komplexeren Untersuchungsme-
thoden mit höherer Strahlenbelas -
tung wie zum Beispiel der Compu-
tertomographie hängt das Unter-
suchungsprotokoll –und damit die
sichere Diagnosestellung – von der
Fragestellung und den klinischen
Angaben ab.

Im Sinne des „Good medical
practice“ bittet die Ärztekammer
Nordrhein darum, den ärztlichen
Kolleginnen und Kollegen die
nötigen Informationen sowie die
zugrunde liegende Fragestellung
zur Verfügung zu stellen. ÄkNo

Japanische Delegation zu Besuch bei der 
Ärztekammer Nordrhein

Anfang Januar besuchten die
Professoren Hidemi Nakagawa
(links) und Tsuyoshi Watanabe 
(2. von rechts) aus Tokio in Beglei-
tung des in Düsseldorf niederge-
lassenen Arztes Tsuneharu Baba
(rechts) die Ärztekammer Nord-
rhein, um sich über Fragen der
ärztlichen Weiterbildung zu infor-
mieren. In einem dreistündigen
Gespräch tauschten sich die japa-
nischen Mediziner mit dem Ge-

schäftsführenden Arzt der Ärzte-
kammer Nordrhein,  Dr. Robert
Schäfer, über die Weiterbildung im
Rechtsrahmen der EU und über
die Weiterbildung in der ärztli-
chen Selbstverwaltung in Deutsch-
land aus. Trotz erheblicher struk-
tureller Differenzen im Weiter -
bildungswesen zwischen beiden
Ländern ergaben sich gemeinsa-
me Ziele, die weiter verfolgt wer-
den sollen. Text + Foto: RhÄ

EINLADUNG
zu einem Beratungstag der 
Nordrheinischen Ärzteversorgung

Aufgrund der positiven Resonanz auf
die bisherigen Beratungswochenen-
den bieten wir den Mitgliedern unse-
res Versorgungswerkes erneut die
Gelegenheit, sich von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Versi-
cherungsbetriebes in einem persönli-
chen Gespräch zu Fragen des Versi-
cherungsverhältnisses – außerhalb
der üblichen Geschäftszeiten – 
beraten zu lassen.
Angeboten wird zusätzlich ein etwa
20-minütiger Vortrag, in dem die 
Systematik der Rentenberechnung und
die alljährlich versandte Mitteilung
über die Rentenanwartschaften er-
läutert werden. Dieser Vortrag wird
zu zwei Uhrzeiten angeboten. 

Sonntag 14.03.2010
Beratung von 10:00 Uhr 

bis 16:00 Uhr
Vortrag Beginn 10:30 Uhr
Vortrag Beginn 13:30 Uhr

Die Vereinbarung eines individuellen
Termins ist leider nicht möglich.

Nordrheinische Ärzteversorgung
Versicherungsbetrieb
Block C/D, 3. Etage
Tersteegenstraße 9
40474 Düsseldorf




